
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presseerklärung des RMI zum Thema Fluglärm 
Dreieich/Darmstadt, 23.2.2012 
 

RMI: Schutz der Gesundheit verlangt Lärmkontingentierung  
 
Das Rhein-Main-Institut hat seit 10 Jahren zu Fragen der Region und des Flughafens zahl-
reiche öffentliche Veranstaltungen mit allen beteiligten Akteuren durchgeführt und wissen-
schaftliche Publikationen vorgelegt, u.a. zur Entwicklung des Luftverkehrs, Arbeitsplatz-
prognosen, Lärmminderungsplanung, Lärmwirkungsforschung, aber auch zur regionalen 
Wirtschaftsentwicklung (Cluster, weiche Standortfaktoren); www.rm-institut.de.  
Die dort gemachten Aussagen und Prognosen haben sich weitgehend erfüllt. Zu der jetzi-
gen Situation und den Möglichkeiten einer Einflussnahme auf die Lärmentwicklung nimmt 
das RMI aus wissenschaftlicher Sicht wie folgt Stellung: 
 
Die Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung sind eindeutig: Drei große Studien der 
letzten Jahre aus Deutschland, Schweiz und Dänemark belegen, dass vor allem 
nächtlicher Fluglärm zu signifikanten Häufungen kardiovaskulärer Erkrankungen 
(Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und Schlaganfall) führt. Die Morbidität und die Mor-
talität an Herzinfarkt nahm bei starkem Fluglärm um bis zu 50% zu (5, 6, 7, 12, 
13). Es ist daher nur konsequent, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die 
Lärmgrenzwerte zum Schutz der Bevölkerung im Jahr 2009 deutlich gesenkt hat.  
„Die medizinischen Befunde zeigen, dass es nicht darum geht, bloße Belästigun-
gen zu vermeiden, sondern definitiv darum, Gefahren für die Gesundheit abzu-
wehren“, so das RMI-Vorstandsmitglied Prof. Dr. med. Martin Kaltenbach.   

Vor dem Hintergrund dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse unterstützt das 
Rhein-Main-Institut  die Ziele  
1. Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr 
2. Kontingentierung des Fluglärms auf das derzeitige Niveau. 

Ein Nachtflugverbot ist zum Schutz der Gesundheit selbst dann geboten, wenn es 
zu spürbaren wirtschaftlichen Einbußen auf Seiten der Luftverkehrswirtschaft 
kommen sollte. Letzteres ist, dies haben die letzten Monate gezeigt, nicht der Fall. 
Die Abwägung der Belange (Grundrecht auf Leben und Gesundheit versus wirt-
schaftliche Einbußen) fällt damit klar zugunsten der Nachtruhe der Bevölkerung 
aus.  
Zu fordern ist daher die gesetzliche Festschreibung des Nachtflugverbots.  
In Analogie zu Regelungen des Industrieanlagenlärms (Nr. 6.4 TA Lärm) muss das 
Verbot die Nacht von 22 bis 6 h umfassen. Wörtlich heißt es dort:  
„Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anla-
ge ist sicherzustellen“. Für Industrieanlagen gelten im Übrigen für Wohngebiete 
und Krankenhäuser „im Hinblick auf die erhöhte Störwirkung von Geräuschen“ in 
den Zeiten von 6-7 sowie 20-22 h („Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit“) 
um 6 dB verschärfte Anforderungen (Nr. 6.5 TA Lärm). Dies sollte auch für Flug-
lärm gelten. 
 



Es war daher auch nur konsequent, dass FRAPORT im Planfeststellungsantrag von 
sich aus ein Nachtflugverbot beantragt hatte. „Es ist mehr als ungewöhnlich, dass 
die Hessische Landesregierung im Planfeststellungsbeschluss dem Flughafen-
betreiber mehr an Belastungsbefugnissen einräumt als dieser selbst beantragt 
hatte“ stellt Umweltrechtsprofessor Martin Führ vom RMI-Vorstand fest.  
 
Aber auch der Lärm außerhalb der Nacht ist gesundheitlich nicht unbedenklich. Mit 
dem Bau der Landebahn wird hier – verglichen mit der aktuellen Situation – ein 
enormer Zuwachs ermöglicht. Angesichts der großen Zahl an Betroffenen sind 
auch hier Begrenzungen geboten.  
Die Diskussionen um Änderung der Flugrouten lösen das Fluglärmproblem nicht, 
weil sie nur Verlagerungen des Lärms im dicht besiedelten Ballungsraum bewirken 
können.  
Die Diskussionen um Stilllegung der neuen Landebahn sehen sich mit der Tatsa-
che konfrontiert, dass sich der Flughafenbetreiber auf einen Planfeststellungsbe-
schluss stützen kann, der vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel über-
wiegend bestätigt wurde. Bleibt das Bundesverwaltungsgericht bei dieser Linie, 
dann ist die Stilllegung der Landebahn nur möglich, wenn das Land Hessen den 
Flughafenbetreiber FRAPORT entschädigt.  
 
Um die Bewohner der Region vor einem weiteren Anstieg des Fluglärms zu schüt-
zen, sind passive Schallschutzmaßnahmen ungeeignet. Umsiedelungen sind in 
nennenswertem Umfang nicht durchführbar. Die Änderung der Anflugverfahren 
dürften nur geringe Entlastungen bringen.  
Daher gilt: Aktiver Schallschutz ist unerlässlich. Die Gesamtbelastung durch Flug-
lärm muss kontingentiert werden. Dies kann beim heutigen Stand der Technik nur 
durch eine Beschränkung der Anzahl der Flugbewegungen erreicht werden.  
Wenn als Folge der Kontingentierung die Konzentration des Flughafens auf Ge-
schäftsflüge zu Lasten von Billigflügen und reinen Frachtflügen erfolgt, ist dies für 
die Region förderlich und wirtschaftlich sinnvoll.  
 
Das Argument, Ausbau in Frankfurt sei erforderlich, um nicht gegenüber dem 
Ausbau in London Heathrow ins Hintertreffen zu geraten, trägt nicht: Die konser-
vativ-liberale britische Regierung hat den Ausbau von Heathrow und allen anderen 
Stadtflughäfen gestoppt. Damit entfällt ein zentrales Argument für den Ausbau 
des Rhein-Main-Flughafens.  
  
 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 
 
Prof. Dr. jur. Martin Führ, Vorstand RMI, Tel. 0177-470 570 9  

Prof. Dr. med. Martin Kaltenbach, Vorstand RMI, Fax 06103- 64911 

e-mail: Martin.Kaltenbach@Rhein-Main-Institut.de  

 
 
Weitere Vorstandsmitglieder des RMI:  
Prof. Dr. Friedrich Thießen, Chemnitz/Dreieich 
Oleg Cernavin, Wiesbaden 
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